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Als vor Jahren deutlich

wurde, daß sich der Um-

gang mit Asbest und die

vielfältigen, hervorragen-

den Anwendungen eines

scheinbar bewährten Ma-

terials im Baugeschehen

zu einem permanenten

Gesundheitsgefährdungs-

potential entwickelt hatte,

mochte wohl noch keiner

ahnen, was an Rechtsvor-

schriften und Verordnun-

gen zur Befriedigung der

Sicherheitsbedürfnisse

formuliert und erlassen

werden sollte. An der ei-

nen Stelle wurden stärker

und fachlich qualifizierter,

an der anderen, nobel

zurückhaltender,  Anforde-

rungen an Mensch und

Material gestellt, um dem

Problem Asbest in unse-

rem direkten Umfeld ge-

fahrlos  Herr zu werden.

Um den vom Abfallwirt-

schaftsgesetz geforderten

Schutz des öffentlichen In-

teresses unter Wahrung

der Objektivität zu ge-

währleisten, wurde von

der Magistratsabteilung 22

- Umweltschutz in Zusam-

menarbeit mit der Dach-

deckerinnung eine Richt-

linie für die Sanierung und

Behandlung von Asbest-

zementprodukten erarbei-

tet.

In dieser Richtlinie, sind

Auszüge aus der ÖNORM

M 9406, dem Abfallwirt-

schaftsgesetz und der As-

bestverordnung zusam-

mengestellt worden, damit

die für den Umgang mit

Asbestzementprodukten

wichtigen Punkte jederzeit

nachgeschlagen werden

können. Diese Richtlinie

für die Sanierung und Ent-

sorgung von Asbestze-

mentprodukten soll ein

Hilfsmittel für Besitzer von

asbesthältigen Bauteilen

und für das Baugewerbe

sein und Hinweise für die

Bewertung, Sanierung

und ordnungsgemäße

Entsorgung von Asbest-

zementprodukten geben.

Weiters soll die Richtlinie

für die Sanierung und Be-

handlung von Asbestze-

mentprodukten als deutli-

che Aussage verstanden

werden, welche Bedeu-

tung der Begriffe Qualität,

Sorgfalt und Zuverläs-

sigkeit, insbesondere für

den Bereich der Handha-

bung von Asbestzement-

produkten zukommt.

Wie gehen wir mit Asbestprodukten um?
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Anwendungsbereich
Gilt für den Umgang mit Asbestze-
mentprodukten bei Instandsetzungs-,
Umdeckungs-, Sanierungs- oder Ab-

brucharbeiten.

Begriffsbestimmungen

Asbestzement
Bei den asbesthaltigen Produkten sind

generell zwei Gruppen zu unterschei-
den:

- Asbestzement und andere Hart-

asbestprodukte
- Spritzasbest-/Weichasbest-

produkte mit schwach gebunde-

nem Asbest
Asbestzement gehört zur Gruppe der
stark gebundenen asbesthaltigen Bau-

stoffe mit einem Raumgewicht von >
1 g/cm3. Asbestzementprodukte haben
einen geringen Asbest- und einen ho-

hen Bindemittelanteil. Das Verhältnis
beträgt etwa 10 % zu 90 %.

Bearbeitung/Behandlung
Unter Bearbeitung und Behandlung
fallen die Tätigkeiten Instandhaltungs-,

Umdeckungs-, Überdeckungs-, Ab-

bruch- und Nebenarbeiten. Die Bear-

beitung bzw. Behandlung von Asbest-
zementprodukten darf nur von Firmen
durchgeführt werden, die eine Gewer-

beberechtigung als Dachdeckermeister
besitzen, somit über das Fachwissen,
das geeignete Personal und die erfor-

derlichen Baustelleneinrichtungen und
Geräte verfügen. Abbrucharbeiten sind
unter Beaufsichtigung einer sachkun-

digen Person durchzuführen.

Instandhaltungsarbeiten
Instandhaltungsarbeiten umfassen die
Wartung und Instandsetzung von
Dächern und Fassadenverkleidungen.

Erforderlichenfalls das Auswechseln
einzelner Dach- und Wandelemente
und das Ersetzen durch asbestfreie

Materialien. Unter Instandsetzungsar-
beiten fallen die Maßnahmen Ausbes-
sern von Beschädigungen und

Schließen von Öffnungen einschließ-
lich der erforderlichen Nebenarbeiten.

Umdeckungsarbeiten
Umdeckungsarbeiten sind Tätigkeiten,
die zur Entfernung von eingebauten

Asbestzement-, Dach- und Wandein-

deckungen führen und eine Neu-

deckung mit asbestfreiem Beda-
chungsmaterial einschließen.

Überdeckungsarbeiten
Die Verfestigung bestehender Asbest-
zementoberflächen und die folgende

Überdeckung mit asbestfreien Dach-
und Wandelementen ist als Über-
deckungsarbeit zu definieren.

Abbrucharbeiten
Abbrucharbeiten umfassen das Abtra-

gen von Dacheindeckungen, Fassa-
denverkleidungen und dgl., ein-
schließlich der erforderlichen Neben-

arbeiten.

Nebenarbeiten
Nebenarbeiten sind Tätigkeiten, die
bei Instandhaltungs-, Umdeckung-,
Überdeckungs-, Sanierungs- und Ab-

brucharbeiten anfallen:
- Säuberungsarbeiten
- Entsorgung von Abfällen

(Schlüsselnummer 31 412
Asbestzement)

Sachkundiger für Asbest-
zement

Sachkundige Personen sind Absol-

venten der Meisterprüfung im Dach-
deckerhandwerk, die in der Anwen-
dung von Asbestzementprodukten aus-

gebildet sind und ausreichende Kennt-
nis der einschlägigen gesetzlichen Be-
stimmungen und technischen

Richtlinien aufweisen. Ein entspre-
chender Lehrgang ist für den Befähi-
gungsnachweis zu erbringen.

Der Sachkundige beurteilt und be-
wertet die Objekte. Mit einem detail-

Wie gehen wir mit Asbestzementprodukten um?
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Wie gehen wir mit Asbestzementprodukten um?

lierten Bewertungsformular wird der

Zustand des Produktes festgehalten.
Das zu erstellende Gutachten legt die
zur Anwendung kommende Dring-

lichkeitsstufe und Methode fest .

Bewertungsformblatt
Mit Hilfe des Bewertungsformblattes
wird der physikalische Zustand der
Asbestzementprodukte analysiert. Mit-

tels Sichtprüfung soll die Geschlos-
senheit und Stabilität des Produktes
festgestellt, sowie die theoretische

Möglichkeit des Freiwerdens von As-
bestfasern beurteilt werden.

Sicherheitstechnische
Maßnahmen

Das Arbeitsverfahren ist so zu gestal-

ten, daß freiwerdende Asbestfasern an
der Austritts- oder Entstehungsquelle
erfaßt werden, um die Gefahr für

Mensch und Umwelt auszuschließen.
Asbestzementdemontage, Entsor-
gungs-, Instandhaltungs- bzw. Sanie-

rungsarbeiten dürfen nur durch Dach-
deckerfachbetriebe mit qualifiziertem
Fachpersonal (einschlägige Ausbil-

dung, notwendiges Fachwissen) durch-
geführt werden. Es wird nachdrück-
lich darauf hingewiesen, daß für eine

ordnungsgemäße Unterweisung und
Untersuchung der Arbeitnehmer zu
sorgen ist.

Eine kopierfähige Vorlage des Be-
wertungsformblattes ist dem Heft an-

geschlossen.

BEWERTUNGSBLATT FÜR ASBESTZEMENTPRODUKTE

Objekt:  ...................................................................................... 

Adresse: ......................................................................................

Beurteilungskriterien Bewertung Bewertungszahl

Art der Verwendung
Dachmaterial O 5

Fassadenverkleidungen O 3
Sonstiges O 1-10

Oberflächenzustand/Struktur
beschichtete O 3
unbeschichtete O 5

Oberflächenzustand/Verwitterungsgrad
Starke Verwitterungserscheinung O 15

Mittlere Verwitterungserscheinung O 5
Leichte Verwitterungserscheinung O 3

Funktionsfähigkeit/Beschädigungen
keine O 0
leichte (z.B. Abplatzungen; Regensicherheit gegeben!) O 3

starke (z.B. Risse; Regensicherheit nicht gegeben!) O 15

Funktionsfähigkeit /Tragfähigkeit
gegeben O 0
nicht gegeben O 15

Summe der Bewertungszahlen

Dringlichkeitsstufe
Unverzügliche Sanierung >20
Beobachtungszeitraum 2 Jahre 15-19
Beobachtungszeitraum 5 Jahre <15

Zutreffende Bewertungszahlen ankreuzen! 
Wurden innerhalb einer Gruppe mehrere Bewertungen angekreuzt, darf bei der Summenbildung
nur eine - die höchste-Bewertungszahl berücksichtigt werden.
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Asbest

BEURTEILUNG

Aufgrund der Gesamtbewertung wird die Methode ............................... 

zur Behandlung der eingebauten Asbestzementprodukte vorgeschlagen.
Die Dringlichkeit der anstehenden Maßnahmen wird mit der 
Stufe .............. versehen.

Sachkundiger: ......................... Datum: ..........................

Unterschrift: ..............................

Firmenstempel:

Behandlungsmethoden
Die Entscheidung über die mögliche Methode zum Abbruch, Renovie-

rung oder Sanierung beruht auf der Beurteilung durch die sachkundige Per-

son. Die Klassifizierung des Gesamtzustandes der Asbestzementprodukte
kann zu den nachstehenden Verfahrensschritten führen.

- M I Demontage - Entsorgung* - Neueindeckung
- M II Verfestigung - Demontage - Entsorgung* - Neueindeckung
- M III Verfestigung - Überdeckung

- M IV Reinigung - Grundierung** - Beschichtung
*) Entsorgung = Transport/Deponierung

**) wenn erforderlich

Besteht kein unmittelbarer Handlungsbedarf,  kann bei der Begutachtung
eine zeitlich festgelegte Neubewertung in Form einer wiederholten Zustands-

kontrolle angeordnet werden.

Gesetzliche Regelungen und

ÖNORMEN
* Abfallwirtschaftsgesetz (AWG),

BGBl. Nr. 325/1990 i.d.g.F.

* Asbestverordnung, BGBl. Nr.
324/1990

* Bauarbeiterschutzverordnung,

BGBl. Nr. 340/1994 i.d.g.F.
* Abfallkatalog, ÖNORM S

2100/1990
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Anleitung zur Sanierung und Entsorgung von Asbestzementprodukten

Demontage
Bei der Demontage von Asbestze-
mentprodukten ist ein möglichst zer-
störungsfreies Arbeitsverfahren anzu-

wenden, so daß eine allfällige Staub-
belastung zu minimieren ist. Dies
schließt das Werfen oder Zerkleinern

der Asbestzementprodukte aus.
Unbeschichtete Asbestzement-

produkte sind vor der Demontage bzw.

vor dem Abbruch, je nach dem
Verwitterungsgrad, auf der bewitter-
ten Oberfläche mit einem faserbin-

denden Mittel zu behandeln oder
feucht zu halten.

Beschichtete Asbestzement-

produkte können in trockenen Zustand
ausgebaut werden, soweit die Be-
schichtung nicht großflächig abgewit-

tert ist.
Zum Lösen der Befestigungsmittel

ist ein Arbeitsverfahen zu wählen, bei

dem die dem Stand der Technik ent-
sprechende Zerstörungsfreiheit beim
Demontieren erreicht wird. Nägel sind

mittels Rabitzz-Zange oder einem
gleichartigen Gerät zu ziehen, wobei
die Zange so anzusetzen ist, daß sie

beim Aushebeln des Nagels samt der
Platte satt auf der Unterlage aufliegen
muß. Bei Platten, die mit Nieten auf

einer Metallunterkonstruktion befestigt
sind, sind die Nieten zu lösen.

Können bei genagelten, kleinfor-

matigen Platten die Befestigungen
nicht gelöst werden, so dürfen die Plat-
ten einzeln herausgehebelt werden.

Asbestzementprodukte sind gegen
die Einbaurichtung von der Unterkon-
struktion zu lösen und zu entfernen;

bei Dächern vom First zur Traufe, bei
Wänden von oben nach unten.

Beim Entfernen der Befestigungs-

mittel sind die Produkte gegen Abrut-
schen zu sichern. Auszubauende Pro-
dukte sind nach Möglichkeit abzuhe-

ben und nicht herauszubrechen.
Asbestzementprodukte sind beim

Transport von der Baustelle bis zur

Einlagerung, sofern das Material nicht
mit staubbindendem Mittel (Verfesti-
ger) behandelt wurde, in Behältern

feucht zu halten. Asbestzementpro-
dukte sind so zu transportieren, daß
das Freisetzen von Asbestzementstaub

vermieden wird. Schuttrutschen dür-
fen nicht verwendet werden (Schräg-
ufzug ist erforderlich). Die Verwen-

dung von Hebezeugen ist zulässig.

Transport
Am Demontageort sind die As-

bestzementprodukte in eine Mulde zu
stapeln und, um eine Staubentwick-

lung zu vermeiden, zu befeuchten.
Sperrige Asbestzementplatten (wie
z.B. lange Wellplatten) sind befeuch-

tet zu stapeln. Bei erfolgter Verfesti-
gung der Materialien ist eine Be-
feuchtung nicht erforderlich. Für den

Transport müssen die Mulden mittels
Deckel oder anderen staubdichten Ab-
deckungen (z.B. Planen) verschlossen

werden.

Deponierung
Bei der Deponierung ist vor allem auf
die Unterbindung der Staubent-
wicklung zu achten. Für jedwede Art

von Recycling (etwa Bauschutt-Recy-
cling) ist Asbestzement ungeeignet.
Prinzipiell eignet sich für die Depo-

nierung eine für Bauschutt zugelasse-
ne Deponie. Für Asbestzementabfälle

in fest gebundener Form kommt nach

der ÖNORM 2100 die Abfallschlüs-
selnummer 31 412 (Asbestzement) zur
Anwendung.

Beim Einbringen in die Deponie ist
die Staubentwicklung durch starkes
Anfeuchten der Asbestzementplatten

zu verhindern (falls dies bereits vor
dem Transport erfolgte, ist diese Maß-
nahme ausreichend). Im Hinblick auf

spätere mögliche Deponiearbeiten, sind
Asbestzementprodukte in einem eigens
dafür vorgesehenen Sektor abzuladen.

Dies bedeutet, daß vor der Deponierung
eine Mulde oder Grube auszuheben ist
und die während des Einbringsvorgan-

ges feuchten Produkte im Vor-Kopf-
Verfahren zu überdecken sind. Im übri-
gen sind die Regelungen des Abfall-

wirtschaftsgesetzes zu beachten.

Neueindeckung
Nach dem Abdecken der AZ-Platten
(siehe Abschnitt Demontage) ist die
eventuell staubige Unterkonstruktion

feucht oder mit baumustergeprüftem
Absauggerät Industriestaubsauger Ver-
wendungskategorie K1 (gemäß ZH

1/487) zu säubern. Die Neudeckung mit
asbestfreiem Material erfolgt nach der
Vorgabe der ÖNORM B 2219 bzw.

nach den "Deckregeln" der Bundesin-
nung der Dachdecker.

Überdeckung
Die vorhandene Asbestzementdeckung
bleibt als Unterdach bestehen. Vor Ar-

beitsbeginn ist die Befestigung zu kon-
trollieren, sind lockere Schrauben
nachzuziehen bzw. zu ergänzen, klei-

nere Risse in der Fläche und am First
zu verkitten und schadhafte Platten
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Asbest

auszuwechseln. Beim Entfernen von

Dacheinbauten und beim Lösen von
Befestigungsmitteln sind die Anlei-
tungen des Abschnittes Demontage zu

berücksichtigen. Nach einer eventuell
erforderlichen Oberflächenverfesti-
gung erfolgt unter Berücksichtigung

der ÖNORM B 2219 die Überdeckung
mit asbestfreiem Material.

Verfestigung
Nach der Entfernung von eventuell an-
gesetztem Moos und anderen groben
Verunreinigungen (mittels Weichholz-

schaber) werden die Platten mit einem
wässerigen Sanierungslack auf 
Dispersionssilikatbasis gestrichen oder

eingesprüht. Die Platten dürfen dabei
feucht, aber nicht tropfnaß sein. Nach
der Trocknung sind die Fasern und al-

le lockeren Partikel wieder mit der
Platte verbunden. Für das Erreichen
der endgültigen Festigkeit der Verbin-

dung sind die Hinweise im Merkblatt
der Herstellerfirma maßgebend. Durch
das Aufbringen der Schutzschicht wird

ein Freiwerden der Fasern verhindert.

Instandhaltung
Beim Auswechseln einzelner Asbest-
zementprodukte dürfen diese, soweit
unvermeidbar, aus der Überdeckung

hervorgezogen werden. Grundsätzlich
ist auf eine zerstörungsfreie Arbeits-
weise zu achten. Die Säuberung der

Unterkonstruktion erfolgt wie unter
Abschnitt Neueindeckung beschrie-
ben. Dachrinnen sind mit Entstaubern

im Naßverfahren zu reinigen. Da
größere Asbestverunreinigungen nicht
zu erwarten sind (im Gegensatz zur

Sanierungsmethode "Reinigung"),
kann das Abwasser in das Kanalisati-
onssystem eingeleitet werden. Für den

Ausbau der Platten gilt die Arbeitsan-
leitung wie unter dem Abschnitt De-
montage angeführt.

Reinigung
Bei der "Reinigung" können hohe

Konzentrationen an Asbestfeinstaub
entstehen, die sowohl die Gesundheit
des Ausführenden gefährden, als auch

die Umwelt belasten können. Deshalb
sollen Reinigungsarbeiten an Asbest-
zementplatten unbedingt einem Fach-

betrieb übertragen werden. Das zur
Anwendung gelangende Reinigungs-
verfahren muß gemäß § 15 Abfall-

wirtschaftsgesetz genehmigt sein.

Prinzipiell gilt, daß alle Reinigungs-
arbeiten an Asbestzementplatten nie
trocken durchgeführt werden dürfen.

Vor Beginn der Reinigungsarbei-
ten ist die Dachfläche zu übersteigen,
um Mängel oder Beschädigungen, wie

lockere oder gesprungene Wellplatten
und Formteile festzustellen, zu repa-
rieren oder eventuell zu erneuern. Das

Abwaschen und die damit verbunde-
ne Reinigung hat mit einem fahrbaren
Dachreinigungswagen zu erfolgen,

welcher mit Sprühdüsen reines Was-
ser unter einem abgeschlossenen Ka-
sten auf die Dachoberfläche spritzt.

Dadurch werden Verschmutzun-
gen, Moose, Flechten und lose Teile
(Asbestfasern, Zementteilchen usw.)

abgeschwemmt. Das, über die Dach-
rinne ablaufende und mit Asbestfasern
angereicherte Brauchwasser darf nicht

direkt in die Kanalisation geleitet wer-
den, sondern muß nach den Vorschrif-
ten der zuständigen Stelle (z.B. in 

Wien Magistratsabteilung 22, in den
Bundesländern die jeweilige Landes-
behörde) einer Filteranlage mit ange-

schlossenem Entsorgungsteil zugeführt
werden. Die Entsorgung der asbest-
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haltigen Staubrestmassen und Filter-

schlämme dürfen nur befugte Behand-
ler und Sammler übernehmen und un-
terliegen genauesten gesetzlichen und

technischen Vorschriften (AWG 1990,
ÖNORM M 94 06). Grundsätzlich sind
bei der Hochdruckreinigung von As-

bestzementoberflächen geschlossene
Systeme einzusetzen die gewährlei-
sten, daß die entstehenden Asbestfa-

serkonzentrationen 1500 Fasern/m3

nicht überschreiten.

Grundieren
Die Grundierung ist vor einer Be-
schichtung nur dann erforderlich, wenn

dies nach den Angaben des Beschich-
tungsmittelherstellers als notwendig
erachtet wird. Vor dem Grundieren

müssen der feste Sitz der Platten sowie
alle Abdichtungen (Schornstein, An-
tenne) geprüft werden.

Die Grundierung erfolgt nach voll-
ständigem Trocknen der gereinigten
Platten. Der Einlaßgrund sollte ein

Mittel gegen neuen Moosansatz ent-
halten. Nach dem Abtrocknen ist ein
haltbarer Untergrund Voraussetzung

für die weitere Beschichtung. Die
Grundierung muß ein faserbindender
Anstrich sein, der die abgewitterte

Oberfläche verfestigt.

Beschichtung
Aufbringung eines witterungsbestän-
digen Deckanstriches auf die vorbe-
handelten Asbestzementplatten (gerei-

nigt, ev. grundiert). Die Beschichtung
erfolgt durch mehrmaliges Streichen
mit entsprechenden Bürsten.

Hinweis: Die Wirtschaftlichkeit ei-

ner dauerhaften Oberflächenver-

siegelung ist unter dem Aspekt der
vom Anwender garantierten Langzeit-
beständigkeit zu bewerten.

Asbest



Bewertungsblatt für Asbestzementprodukte Anhang 1

Objekt:  ...................................................................................... 

Adresse: ......................................................................................

Beurteilungskriterien Bewertung Bewertungszahl

Art der Verwendung
Dachmaterial O 5

Fassadenverkleidungen O 3
Sonstiges O 1-10

Oberflächenzustand/Struktur
beschichtete O 3
unbeschichtete O 5

Oberflächenzustand/Verwitterungsgrad
Starke Verwitterungserscheinung O 15

Mittlere Verwitterungserscheinung O 5
Leichte Verwitterungserscheinung O 3

Funktionsfähigkeit/Beschädigungen
keine O 0
leichte (z.B. Abplatzungen; Regensicherheit gegeben!) O 3

starke (z.B. Risse; Regensicherheit nicht gegeben!) O 15

Funktionsfähigkeit /Tragfähigkeit
gegeben O 0
nicht gegeben O 15

Summe der Bewertungszahlen

Dringlichkeitsstufe
Unverzügliche Sanierung >20
Beobachtungszeitraum 2 Jahre 15-19
Beobachtungszeitraum 5 Jahre <15

Zutreffende Bewertungszahlen ankreuzen! 
Wurden innerhalb einer Gruppe mehrere Bewertungen angekreuzt, darf bei der Summenbildung nur eine - die höchste-Bewertungszahl berück-
sichtigt werden.



BEURTEILUNG

Aufgrund der Gesamtbewertung wird die Methode ............................... zur Behandlung der eingebauten 
Asbestzementprodukte vorgeschlagen. Die Dringlichkeit der anstehenden Maßnahmen wird mit der 

Stufe .............. versehen.

Sachkundiger: ..................... Datum: .............................

Unterschrift: ..............................

Firmenstempel:

Behandlungsmethoden
Die Entscheidung über die mögliche Methode zum Abbruch, Renovierung oder Sanierung beruht auf der Beurteilung

durch die sachkundige Person. Die Klassifizierung des Gesamtzustandes der Asbestzementprodukte kann zu den nach-
stehenden Verfahrensschritten führen.

- M I Demontage - Entsorgung* - Neueindeckung
- M II Verfestigung - Demontage - Entsorgung* - Neueindeckung
- M III Verfestigung - Überdeckung

- M IV Reinigung - Grundierung** - Beschichtung
*) Entsorgung = Transport/Deponierung

**) wenn erforderlich

Besteht kein unmittelbarer Handlungsbedarf,  kann bei der Begutachtung eine zeitlich festgelegte Neubewertung 

in Form einer wiederholten Zustandskontrolle angeordnet werden.



Notizen



Als Beiträge zum Umweltschutz sind zuletzt erschienen: 

Heft 40/97 KliP Working Paper 1, Hintergrund - Inhalte - Ziele, KliP Wien: Das Wiener Klimaschutzprogramm

Heft 41/97 KliP Working Paper 2, Basisdaten KliP Wien: Das Wiener Klimaschutzprogramm

Heft 42/97 Wiener Lärmbericht 1997, Kurzfassung

CD Rom Wiener Lärmbericht 1997, Lärmbekämpfung, Entwicklung, Status Quo, Tendenzen

Heft 43/97 Wiener Umweltbericht 96/97

Heft 44/97 KliP Working Paper 3, Energieeinsatz und CO2 Emissionen in Wien, KliP Wien: Das Wiener Kli-

maschutzprogramm

Heft 45/97 KliP Working Paper 4, Bestandsaufnahme und Handlungsfelder: Energie, KliP Wien: Das Wiener 

Klimaschutzprogramm

Heft 46/97 KliP Working Paper 5, Bestandsaufnahme und Handlungsfelder: Mobilität, KliP Wien: Das Wiener

Klimaschutzprogramm

Heft 47/97 KliP Working Paper 6, Bestandsaufnahme/Handlungsfelder: Beschaffung/Abfall, KliP Wien: Das 

Wiener Klimaschutzprogramm

Heft 48/98 Wiener Bodenbericht, Untersuchung des Wiener Bodens auf Schwermetall

Heft 49/98 Betriebliches Abfallaufkommen Wien, Modellierung des regionalen Abfallaufkommens aus 

Betrieben am Beispiel Wiens

Heft 50/98 Asbest, Anleitung zur Sanierung von Asbestzementprodukten

Heft 51/99 Wiener Umweltbericht 98/99

Heft 52/99 Umweltmusterstadt Wien
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